
Jahr:

Name: Vorname:

Straße:

PLZ: Ort:

Telefon: E-Mail:

Bank/Geldinstitut: IBAN:

Juleica-Nr. gültig bis:

€

Auskunft erteilt: Telefon:

€

Auskunft erteilt: Telefon:

€

Produktkonto: 36250000.53180000

Ansprechparter: Eric Schulz Telefon: 04521 788-255

2. Bestätigung des anerkannten Trägers der Jugendhilfe

Wir haben an die/den o.g. Jugendgruppenleiter:in eine Aufwandsentschädigung gezahlt 

i.H.v.:

Ort/Datum Unterschrift

Es wird daher eine Aufwandsentschädigung gewährt i.H.v.:

Ort/Datum Unterschrift 

Kreis Ostholstein - Der Landrat -

Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe

Antrag auf Auszahlung 

einer Jugendgruppenleiter:inentschädigung

aus Kreismitteln 
nach Nr. 6 der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit durch den Kreis Ostholstein 

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Jugendgruppenleiter:in beantrage  die Auszahlung der Jugendgruppenleiter:inentschädigung nach Nr. 6 der  Richtlinien zur Förderung 

der Jugendarbeit durch den Kreis Ostholstein für das 

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen für die Auszahlung des  Kreisanteils nach Nr. 6 der  Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit 

durch den Kreis Ostholstein vorliegen.

3. Bitte weiterleiten an die entsprechende Stadt-/Gemeinde-/Amtsverwaltung:

2. Bitte weiterleiten an die Jugendgruppe / den Verein / Jugendhilfeträger:

4. Bitte weiterleiten an den Fachdienst 5.11 des Kreises Ostholstein -Förderung der Jugendarbeit -,

 Lübecker Str. 41, 237901 Eutin:

4. Entscheidung des Fachdienstes 5.11 des Kreises Ostholstein - Jugendförderung -

3. Bestätigung der Stadt-/Gemeinde-/Amtsverwaltung

Ort/Datum Stempel der Gruppe und Unterschrift der Leitung

Wir haben an die/den o.g. Jugendgruppenleiter:in nach unseren Jugendförder-richtlinien 

eine Aufwandsentschädigung ausgezahlt  i.H.v.:

Ort/Datum

Stempel und Unterschrift 

der Stadt-/Gemeinde-/Amtsverwaltung

Als förderwürdig anerkannter Träger der Jugendhilfe - Jugendgruppe - bestätigen wir, dass die/der vorstehende Antragsteller:in als 

ehrenamtliche:r Jugendgruppenleiter:in in unserem Verein / Verband / Jugendgruppe tätig ist. Das Vorliegen der persönlichen 

Voraussetzungen gemäß Nr. 6 der Jugendförderrichtlinien des Kreises Ostholstein wird ausdrücklich versichert.

Stand 24.10.2024
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